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Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen
Aspekt wirtschaftlichen Handelns gewor-
den. Mit einem entsprechenden Konzept
können auch gemeinnützige Körperschaf-
ten sowohl ihre Effizienz steigern als auch
ihr Image verbessern. Ein Element eines
Nachhaltigkeitskonzepts kann die nach-
haltige Gewinnung von Energie darstellen.
Dies kann zum einen durch den Einsatz
von regenerativen Energien und zum ande-
ren durch die Erhöhung der Effizienz des
Einsatzes fossiler Brennstoffe geschehen.

Einen Beitrag hierzu kann der Einsatz
eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) dar-
stellen, welches mittels Verfeuerung von
fossilen Energieträgern oder Biomasse in
einem Verbrennungsmotor Strom und
Wärme zur Verfügung stellt. Während in
fossilen Großkraftwerken, in denen nor-
malerweise die entstandene Wärme nicht
sinnvoll genutzt wird, oftmals nur ein
Wirkungsgrad von ca. 50 Prozent erzielt
wird, kann bei der Strom- und Wärme-
produktion in einem Blockheizkraftwerk
ein Wirkungsgrad von 90 Prozent erreicht
werden. Der Einsatz fossiler Energieträger
und damit der CO2-Ausstoß können so-
mit erheblich reduziert werden. Der Staat
unterstützt den umweltschonenden Be-
trieb von Blockheizkraftwerk u. a. mittels
Zulagen nach dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG).

Die Strom- und Wärmeproduktion
durch ein Blockheizkraftwerk kann für
gemeinnützige Körperschaften auch
steuerliche Konsequenzen nach sich zie-
hen. Insbesondere sind die Fragen zu
klären, ob der Betrieb des Blockheiz-

kraftwerks einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb darstellt und ob der Be-
treiber ein Unternehmer im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes ist. Diesen Fragen
wird im Folgenden nachgegangen.

Wirtschaftlicher Einsatz eines
Blockheizkraftwerk

Der Einsatz von Blockheizkraftwerk
kann zu einer deutlichen Reduzierung
der Energiegewinnungskosten führen.
Aufgrund des hohen Wirkungsgrades
von 90 Prozent kann insbesondere
Strom wesentlich günstiger produziert
werden als der Strombezug über einen
Energieversorger. So liegen die Stromge-
stehungskosten bei einem erdgasbefeu-
erten Blockheizkraftwerk unter Zugrun-
delegung eines Erdgaspreises von 5 ct./
KWh und sonstigen Betriebskosten von
2 ct./KWh bei einem Wert von unter 8
ct./KWh. Darüber hinaus gibt es zahlrei-
che weitere finanzielle Vorteile des Ein-
satzes von Blockheizkraftwerk:

■ Gewährung eines Zuschlags nach
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
bis zu 5,11 ct./KWh

■ Erstattung der Energiesteuer auf die
eingesetzten fossilen Brennstoffe

■ Rückerstattung der Stromsteuer auf
den eigenverbrauchten Strom und

■ Befreiung von der Umlage nach dem
Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG),
die zu Beginn des Jahres 2011 von
2,047 ct./KWh auf 3,530 ct./KWh er-
höht wurde.
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Vor dem Einsatz moderne Energieanlagen müssen ne-
ben technischen Fragen auch weitere Aspekte bedacht
werden, wie der nachfolgende Beitrag zur steuerrechtli-
chen Beurteilung des Betriebs eines Blockheizkraft-
werks durch eine gemeinnützige Körperschaft zeigt.
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Diesen Vorteilen bei den variablen
Kosten der Stromgestehung stehen die
hohen Investitionskosten gegenüber. Bei
einem Blockheizkraftwerk mit einer
elektrischen Leistung von 20 KW und ei-
ner thermischen Leistung von 45 KW
muss beispielweise von einer Investiti-
onssumme inklusive Einbindung der
Anlage in das vorhandene Heizungssys -
tem von 60.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer
gerechnet werden. Um die Amortisati-
onszeit möglichst gering zu halten, sollte
das Blockheizkraftwerk so ausgelegt
werden, dass es mindestens 5.500 Stun-
den im Jahr unter Volllast laufen kann.
Folglich sollte in mindestens sieben Mo-
naten des Jahres ein Wärmebedarf in
Höhe der thermischen Leistung des
Blockheizkraftwerk vorhanden sein.
Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn
ein Großteil des Stroms selbstverbraucht
wird, da dann die hohen Strombezugs-
kosten vom Energieversorger eingespart
werden können.

Vergütungen nach dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz

Der Betrieb von Blockheizkraftwerk
wird durch das Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz finanziell gefördert. Die
Höhe der finanziellen Förderung richtet
sich gem. § 5 KWKG insbesondere nach
dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme und
nach der Leistung der Anlage. Im Fol-
genden sollen nur kleine, hocheffiziente
(1) Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
(KWK) – Anlagen i. S. des § 3 Abs. 2, 3
und 11 KWKG betrachtet werden. Als
klein im Sinne des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz gilt eine Anlage, wenn sie ei-
ne elektrische Leistung von maximal
zwei MW aufweist. Wurde eine derarti-
ge Anlage ab dem 1. Januar 2009 bis
zum 31. Dezember 2016 errichtet, so
sieht das Kraft-Wärme-Kopplungsge-
setz folgende Förderungen vor:

■ Der Netzbetreiber ist gem. § 4 Abs. 1
und 3 KWKG verpflichtet, den Strom
von KWK-Anlagen abzunehmen und
mindestens mit dem durchschnittli-
chen Preis für Grundlaststrom an der
Strombörse EEX in Leipzig im jeweils
vorangegangenen Quartal zu vergü-
ten (zurzeit ca. 3,5 bis 5 ct./KWh).

■ Darüber hinaus ist gem. § 4 Abs. 3
Satz 1 i. V. m. Abs. 3a KWKG für den
gesamten produzierten Strom ein Zu-
schlag zu entrichten, der vom Netzbe-

treiber an den Betreiber der KWK-
Anlage zu zahlen ist. Die Zuschlags-
sätze sind gem. § 7 Abs. 5 und 6
KWKG nach Leistungsanteilen
gestaffelt: Leistungsanteil bis 50
kWel: 5,11 ct./KWh über einen maxi-
malen Förderzeitraum von zehn Jah-
ren, Leistungsanteil über 50 kWel bis
2 MWel: 2,1 ct./KWh über einen ma-
ximalen Förderzeitraum von sechs
Jahren und höchstens 30.000 Vollbe-
nutzungsstunden.

Um die Förderungen zu erhalten, ist
ein Antrag auf Zulassung der KWK-An-
lage gem. § 6 KWKG beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) zu stellen. (2)

Energiesteuerrückerstattung und
Befreiung von der Stromsteuer

Betreiber von KWK-Anlagen können
für steuerpflichtige Energieerzeugnisse
(Brennstoffe) gem. § 53 EnergieStG i. V.
m. § 98 EnergieStV einen Antrag beim
Hauptzollamt auf Rückerstattung der
Energiesteuer einreichen. Sofern der von
einem kleinen Blockheizkraftwerk mit
einer elektrischen Nennleistung von bis
zu zwei Megawatt erzeugte Strom im rä-
umlichen Zusammenhang zu der Anlage
verbraucht wird, ist dieser gem. § 9 Abs.
1 Nr. 3 StromStG von der Stromsteuer i.
H. v. 2,05 ct./KWh befreit. Ein räumli-
cher Zusammenhang wird angenom-
men, wenn Blockheizkraftwerk und
Verbraucher an demselben Transforma-
tor angeschlossen sind, so dass der
Strom nicht in das regionale Mittelspan-
nungs-Netz eingespeist werden muss.

Ertragsteuerliche Beurteilung

Gemeinnützige Körperschaften i. S.
der §§ 51 bis 68 AO sind gem. § 5 Abs. 1
Nr. 9 Satz 1 KStG von der Körper-
schaftsteuer und gem. § 3 Nr. 6 Satz 1
GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Fraglich ist, ob der Betrieb des Block-
heizkraftwerk einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb darstellt, der gem. § 5
Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG bzw. § 3 Nr. 6
Satz 2 GewStG von der Steuerbefreiung
ausgenommen ist. Ein wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb liegt nach § 14 AO bei
einer selbständigen, nachhaltigen Tätig-
keit, durch die Einnahmen oder andere
wirtschaftliche Vorteile erzielt werden
und die über den Rahmen einer Vermö-

gensverwaltung hinausgeht. Eine Ge-
winnerzielungsabsicht ist nicht notwen-
dig. Zu analysieren ist hier insbesondere,
ob die Einspeisung des überschüssigen
Stroms des Blockheizkraftwerk in das
allgemeine Stromnetz eine nachhaltige
Tätigkeit darstellt. Nach neuerer Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes liegt
eine nachhaltige Tätigkeit vor, wenn
 eine auf Dauer angelegte Tätigkeit
(im weitesten Sinne gewerbliche oder
 berufliche Tätigkeit) vorliegt. Für deren
Beurteilung ist das Gesamtbild der
 Verhältnisse maßgebend, bei der die
Merkmale, die für oder gegen die
 Nachhaltigkeit sprechen, abzuwägen
sind. (3)

Bei der Einspeisung des überschüssi-
gen Stroms eines Blockheizkraftwerk in
das Stromnetz liegt unzweifelhaft eine
mehrjährige Tätigkeit, eine auf Wieder-
holung angelegte Tätigkeit und die Aus-
führung mehr als nur eines Umsatzes
vor, da vor dem Betrieb des Blockheiz-
kraftwerk mit dem Netzbetreiber ein
Einspeisevertrag, der auf unbestimmte
Zeit zur Lieferung des überschüssigen
Stroms verpflichtet, abzuschließen ist.
Wird die Anlage so dimensioniert, dass
regelmäßig Strom in nennenswerten
Mengen in das allgemeine Stromnetz
eingespeist wird, so muss von einer
nachhaltigen Tätigkeit ausgegangen
werden, die einen gewerblichen Ge-
schäftsbetrieb i. S. d. § 14 AO darstellt.
In diesem Fall unterliegen die Einkünfte
aus dem Blockheizkraftwerk der Kör-
perschaftsteuer und der Gewerbesteuer,
sofern sie die Freigrenze von 35.000 Eu-
ro gem. § 55 Abs. 3 AO übersteigen.

Eine nur gelegentliche, eher zufällig
ausgeführte Tätigkeit, die aufgrund der
fehlenden Nachhaltigkeit keinen ge-
werblichen Geschäftsbetrieb begründet,
liegt hingegen vor, wenn

■ aufgrund der Lastprofile aus der Ver-
gangenheit davon auszugehen ist,
dass eine Stromeinspeisung nur bei
nicht planmäßigen Betrieb der ge -
meinnützigen Körperschaft zustande
kommt (beispielsweise geringer
Stromverbrauch aufgrund des Aus-
falls elektrischer Geräte)

■ damit im Vorhinein nicht abgeschätzt
werden kann, wann Stromüberschüs-
se entstehen, die ins Netz eingespeist
werden und

■ das Blockheizkraftwerk ausschließ-
lich wärmegeführt wird. Die Strom-

4 / 2011SOZIAL wirtschaft

MAGAZIN

Heft 4_2011:Heft 2_2010.qxd  06.07.2011  21:21  Seite 20

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2011-4-19
Generiert durch IP '3.137.210.89', am 03.10.2024, 16:24:09.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2011-4-19


21

produktion ist somit völlig unabhän-
gig von den aktuell zu erzielende bzw.
einzusparenden Strompreisen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, so
sind die Entgelte für den Verkauf des
überschüssigen Stroms und die Zahlung
des KWK-Zuschlags auf den selbstge-
nutzten Strom keine Einnahmen aus ei-
nem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Es handelt sich vielmehr um Zuschüsse
auf die Kosten der Energieversorgung,
die für die Aufrechterhaltung der ge -
meinnützigen Tätigkeit notwendig sind
und somit nicht der Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer unterliegen.

Umsatzsteuerliche Beurteilung

Selbstgenutzer Strom: Gemeinnützi-
ge Körperschaften sind nicht allgemein
von der Umsatzsteuer befreit. Häufig
üben gemeinnützige Körperschaften je-
doch Tätigkeiten aus, die unter eine
Steuerbefreiung des § 4 UStG fallen. Die
Bereitstellung von Strom und Wärme ist
i. d. R. notwendige Voraussetzung zur
Erbringung der steuerbefreiten Umsät-
ze.  Die Zahlung des Zuschlags gem. § 4
Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 3a KWKG auf
den selbstgenutzten Strom ist nicht um-
satzsteuerbar, da kein Leistungsaus-

tausch zwischen Blockheizkraftwerk-
Betreiber und Netzbetreiber vorliegt. Da
gem. § 4 Abs. 1 KWKG nur eine Pflicht
zur Abnahme des überschüssigen
Stroms durch den Netzbetreiber besteht,
ist nicht davon auszugehen, dass der
Strom zunächst an den Netzbetreiber ge-
liefert und anschließend vom Netzbe-
treiber wieder zurückgeliefert wird. (4)

Verkauf von Wärme und Strom an
Dritte: Wird die vom Blockheizkraft-
werk erzeugte Wärme nicht ausschließ-
lich selbst genutzt, sondern teilweise an
Dritte vermarktet, so liegt eine nach-
haltige gewerbliche Tätigkeit vor, die
die Unternehmereigenschaft gem. § 2
Abs. 1 UStG begründet. Die Veräuße-
rung ist somit gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1
UStG steuerbar. Ob sie auch steuer-
pflichtig ist, hängt insbesondere von
den Vertragsbeziehungen zum Abneh-
mer ab. Handelt es sich beispielsweise
bei dem Abnehmer um einen Mieter
oder Pächter von Grundstücken der ge-
meinnützigen Körperschaft, so stellt die
Bereitstellung von Wärme und Warm-
wasser eine im unmittelbaren Zusam-
menhang stehende übliche Nebenleis -
tung für die nach § 4 Nr. 12 UStG
steuerbefreite Vermietungs- oder Ver-
pachtungsleistung dar, die gem. Tz.
4.12.1 Abs. 5 Satz 3 UStAE ebenfalls

von der Umsatzsteuer befreit ist. Sofern
auch Strom an den jeweiligen Mieter
oder Pächter verkauft werden soll, ist
dieser ebenfalls als Nebenleistung von
der Umsatzsteuer befreit. (5) Wird hin-
gegen die vom Blockheizkraftwerk pro-
duzierte Wärme oder der Strom an
Dritte veräußert, die nicht Mieter oder
Pächter von Grundstücken der ge -
meinnützigen Körperschaft sind, so
sind die Erlöse hieraus mangels Steuer-
befreiung der Umsatzsteuer zu unter-
werfen.

Verkauf von Strom an den Netzbe-
treiber: Fraglich ist, wie der Verkauf von
überschüssigem Strom an den Netzbe-
treiber umsatzsteuerlich zu beurteilen
ist. Zunächst ist zu prüfen, ob die ge -
meinnützige Körperschaft als Unterneh-
mer i. S. v. § 2 UStG tätig wird. Das ent-
scheidende Kriterium ist hier wiederum
die Nachhaltigkeit der Tätigkeit zur Er-
zielung von Einnahmen. Insofern kann
auf die Ausführungen zur Beurteilung
des Vorliegens eines wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs i. S. v. § 14 AO ver-
wiesen werden. Sofern der Strom regel-
mäßig gegen Entgelt in das allgemeine
Stromnetz eingespeist wird, ist folglich
von einer nachhaltigen Tätigkeit auszu-
gehen, die die Unternehmereigenschaft
des Betreibers begründet. (6) Im Um-
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Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine moderne Anlage zur Ge-
winnung elektrischer Energie und Wärme, die vor allem am Ort
des Verbrauchs selbst betrieben werden soll, aber auch zusätz-
lich Nutzwärme in ein Nahwärmenetz einspeisen kann. Sie
setzt dazu das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung ein. In der So-
zialwirtschaft können dafür typischerweise verschiedene Be-
reich infrage kommen:

■ Krankenhäuser: Krankenhäuser weisen einen kontinuierli-
chen Strombedarf auf, der im Verhältnis zum Wärmebedarf
größer ausfällt als bei anderen Einrichtungen. In einem
Krankenhaus mit 400 Betten und einem Wärme- und Strom-

bedarf von je 5.000 MW im Jahr könnte beispielsweise ein
Blockheizkraftwerk mit 100 kW elektrischer Leistung und
200 kW thermischer Leistung auf eine hohe Zahl von Voll-
laststunden kommen.

■ Bildungseinrichtungen: Der Einsatz von Blockheizkraftwerk
ist für Bildungseinrichtungen insbesondere dann sinnvoll,
wenn der erzeugte Strom selbst genutzt werden kann. Ein
Blockheizkraftwerk sollte jedoch nur einen kleinen Teil des
Wärmebedarfs abdecken, um möglichst viele Volllaststun-
den zu erzielen. Eine Schule mit 200 MWh Strombedarf und
500 MWh Wärmebedarf sollte höchstens mit einem Block-
heizkraftwerk mit 20 kW elektrischer Leistung und 40 kW
thermischer Leistung ausgestattet werden, um einen wirt-
schaftlichen Einsatz zu gewährleisten.

■ Beherbergungseinrichtungen: Da neben der Raumwärme
ein Wärmebedarf in der Küche und im Sanitärbereich vor-
handen ist, kann das Blockheizkraftwerk auch in den Som-
mermonaten eingesetzt werden. Für eine Jugendherberge
mit einem Wärmebedarf von 600 MWh im Jahr und einem
Strombedarf von 200 MWh im Jahr könnte ein Blockheiz-
kraftwerk mit 30 kW elektrischer Leistung und 60 kW ther-
mischer Leistung eingesetzt werden.

Wo Blockheizkraftwerke in der Sozialwirtschaft eingesetzt werden können
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kehrschluss sind die Umsätze aus dem
Verkauf des eingespeisten Stroms bei
nur gelegentlicher Einspeisung des
Stroms mangels Unternehmereigen-
schaft nicht steuerbar im Rahmen der
Umsatzsteuer.

Vorsteuerabzug: Gem. § 15 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 UStG ist die Steuer für die
Lieferungen von Gegenständen sowie
für die sonstigen Leistungen, die der Un-
ternehmer zur Ausführung von steuer-
freien Umsätzen verwendet, vom Vor-
steuerabzug ausgeschlossen. Sofern das
Blockheizkraftwerk fast ausschließlich
zur Bereitstellung von Strom und Wär-
me für die steuerbefreiten Leistungen
der gemeinnützigen Körperschaft betrie-
ben wird, ist somit ein Vorsteuerabzug
ausgeschlossen. Sofern der Verkauf von
überschüssigen Strom an den Netzbe-
treiber und die Vereinnahmung von Zu-
schlägen auf den selbstverbrauchten
Strom nicht steuerbar ist (s. o.), kommt
auch für diesen Anteil kein Vorsteuerab-
zug infrage. Wird der Strom und/oder
die Wärme hingegen teilweise in einem
steuerpflichtigen Vorgang veräußert, so
ist für diesen Teil ein Vorsteuerabzug
gem. § 15 Abs. 4 UStG möglich. Die
Aufteilung in abziehbare und nicht ab-
ziehbare Teilbeträge ist sachgerecht
durchzuführen. Sachgerecht wäre eine
Aufteilung nach den produzierten Ener-
giemengen. Für den Anteil an den pro-
duzierten Energiemengen, der steuer-
pflichtig veräußert wird, ist dann ein
Vorsteuerabzug möglich.

Zusammenfassung

Der Einsatz eines Blockheizkraftwerk
für die Strom- und Wärmeerzeugung ge-
meinnütziger Körperschaften ist insbe-
sondere dann wirtschaftlich sinnvoll,
wenn eine hohe Zahl an Volllaststunden
erzielt werden kann. Bei einer Wirt-
schaftlichkeitsanalyse sind jedoch auch
die steuerlichen Konsequenzen zu
berücksichtigen. Sofern die in einem
Blockheizkraftwerk produzierten
Strom- und Wärmemengen für die steu-
erbefreiten Tätigkeiten einer gemeinnüt-
zigen Körperschaft eingesetzt werden,
stellt der Betrieb des Blockheizkraftwerk
keinen gewerblichen Geschäftsbetrieb
i. S. v. § 14 AO dar. Wird der produzier-
te Strom nur gelegentlich in das allge-
meine Stromnetz eingespeist, liegt auch
keine Unternehmereigenschaft i. S. v. § 2
UStG vor. In diesem Fall sind der Betrieb

des Blockheizkraftwerk und die gele-
gentliche Erzielung von Einnahmen aus
der Stromeinspeisung im Rahmen der
Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer
und der Umsatzsteuer steuerbefreit. Ein
Vorsteuerabzug ist damit ebenfalls aus-
geschlossen.

Wird hingegen nicht nur gelegentlich
Strom in das allgemeine Stromnetz ein-
gespeist oder ein Teil des Stroms
und/oder der Wärme an Dritte ver-
äußert, liegt für diese Teile der Strom-
und Wärmeproduktion ein gewerblicher
Geschäftsbetrieb vor, der körper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflich-
tig ist. Darüber hinaus wird die Steuer-
barkeit im Sinne des UStG begründet. In
diesem Fall ist der Teil der Vorsteuer,
der auf die nicht steuerbefreiten Umsät-
ze entfällt, abzugsfähig. ■

Anmerkungen

(1) Das Merkmal »hocheffizient«
richtet sich nach der Richtlinie
2004/8/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Februar
2004 über die Förderung einer am
Nutzwärmebedarfs orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnen-
markt und zur Änderung der Richtlinie
92/42/EWG, Abl. EU Nr. L 52, S. 50.

(2) Nähere Erläuterungen zur Zulas-
sung im Internet unter:
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kra
ft_waerme_kopplung/index.html.

(3) Vgl. erstmals BFH vom
18.07.1991 – V R 86/87, BStBl II 1991,
776; eine Auflistung der Merkmale fin-
det sich in Tz. 2.3 Abs. 5 Satz 4 UStAE.

(4) Von einer Lieferung und Rücklie-
ferung geht hingegen das BMF beim Ei-
genverbrauch von EEG-geförderten
Photovoltaikanlagen aus, vgl. BMF vom
01.04.2009 – IV B 8 – S 7124/07/10002,
vgl. hierzu auch Fromm, DStR 2010,
207.

(5) Vgl. BFH-Urteil vom 15.01.2009,
V R 91/07, DStRE 2009, 615, BMF-
Schreiben vom 21.07.2009, IV B 9 – S
7168/08/10001, DStR 2009, 1586 so-
wie Aufhebung von A 76 Abs. 6 Satz 1
UStr.

(6) Vgl. BFH vom 18.12.2008, V R
80/07, BB 2009, 803; siehe auch Tz. 2.5
Abs. 1 UStAE für die Einspeisung von
Strom aus EEG-Anlagen.
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vertragsgesetz 

■ die Empfehlungen BEK und 

DHPV

»eine gute Orientierungs-
hilfe« 

Dr. Thomas P. Stähler, Deutsche 
Rentenversicherung 6/06, zur Vorauflage
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